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a b g e r e c h n e t e n  I G e L -
Leistungen fallen der PKV-/
Beihilfe-Abrechnungsprüfung 
zum Opfer. Dabei ist auch fest-
zustellen, dass insbesondere 
Beihilfepatienten keine Bereit-
schaft haben, eigenes Geld für 
ihre Gesundheit auszugeben. 
Beihilfepatienten und auch ein 
Teil der PKV-Patienten gehört 
zu den 70 % der Bevölkerung, 
die ein ausgeprägtes Verhältnis 
nur zu quasi kostenlos zu bean-
spruchenden Leistungen haben 
(sozial konditioniertes, lange 
Zeit staatlich unterstütztes 
Schmarotzertum). 

Soziale Zielgruppenspeziali-
sierung im Nachfragerbe-
reich 

Somit entsteht jetzt durch 
die generelle Kauf-Konsum-
Zurückhaltung die Notwendig-
keit für den Arzt für private 
Individualmedizin und Vitali-
tät sich zu entscheiden, ein ex-
aktes Leitbild für die anzuspre-
chende Nachfrage zu entwi-
ckeln. Er muss genau wissen, 
für welche Personengruppe und 
Bedürfnisse er tätig sein will. 
Diese segmentiert sich nach 
Alter, Einkommen, Wertvor-
stellung, sozialer Herkunft, Le-
segewohnheiten und sonstigen 
Konsumakzenten wie Reisevor-
lieben, Automarken, Beklei-
dungsmarken, Weinkonsum, 
etc.  

Power für Berufstätige 

Hierzu gehört insbesondere 
als Zielgruppe der Markt der 
Berufstätigen. Es sind Men-
schen, die zwischen 25 und 50 
Jahren in der Hauptberufspha-
se stehen oder die nächsten 20 
Jahre in der Übergangsphase 
zwischen 50 und 70 Jahren in 
der zweiten Lebenshälfte. 

Sinnvoll ist hier als Einfüh-
rung das Buch von Opa-
schowski „Leben zwischen 
Muss und Muße“, Germa Press-
verlag, ISBN: 3924865302. 

Für Freiberufler, Unterneh-
mer, Führungskräfte der Wirt-

schaft wird immer deutlicher, 
dass sie bis ca. 70 Jahre in Zu-
kunft weiter arbeiten müssen. 

Gleichzeitig verändert sich 
dramatisch das von ihnen zu 
leistende und von der Gesell-
schaft und von ihren Arbeitge-
bern oder von sich zu erbrin-
gende Leistungsprofil.  

Informations-Überflutung -  
Schneller Trendwechsel 

Nachfragemärkte- und 
D i e n s t l e i s t u n g s p r o d u k t -
Strukturen wechseln immer 
schneller. Das Informationsan-
gebot wird über das Internet 
immer größer und Trends sind 
zwar oft vorhanden, aber den-
noch in der Auslegung und der 
Struktur extrem widersprüch-
lich. Darüber hinaus ist die Be-
reitschaft bei den Menschen 
vorhanden, auf der einen Seite 
das Preiswerteste einzukaufen 
(Geiz ist geil), gleichzeitig sich 
aber auch im privaten oder be-
ruflichen Bereich etwas Exklu-
sives zu gönnen. Alle bisheri-
gen Klischees sind dabei sich 
aufzulösen und neu zu ordnen. 

Notwendig: Vertrautheit 
mit der Welt der Nachfra-
ger/Zielgruppe 

Wer sich unter diesen geän-
derten, gesellschaftlichen Sze-
narien die Engpässe von Frei-
beruflern/Angestellten der 
Wirtschaft/Unternehmer als 
Arzt und Persönlichkeitstrainer 
ansieht, entdeckt folgendes. 
1. Die Personengruppe ist oft 

streng rational, perfektio-
nistisch und extrem willens-
orientiert.  

2. Die Menschen stellen fest, 
je mehr sie sich willentlich 
anstrengen und über ihre 
Defizite nachgrübeln, desto 
ängstlicher und erschöpfter 
werden sie. Sie sitzen in ei-
ner Falle aus übersteiger-
tem Willen und der Indokt-
rinierung, daß sie nur aus-
schließlich über strenges, 
ratioorientiertes, lineares, 
kausales Denken Probleme 

lösen können. 
3. Das was diese Menschen 

benötigen, ist Chaos, heitere 
Gelassenheit, neuartige 
Wohlfühlprogramme, neu-
artige Weltbilder/ Glaubens-
sätze, Meta-Programme, 
dauerhafte spielerische E-
nergie und Kreativität sind 
nicht mehr gegeben. Alles 
reduziert sich auf starres 
Verhalten, kontinuierlicher 
Verdrängung von Angst in 
unbewusster täglicher Halb-
trance. Darüber hinaus fest-
zustellen (insbesondere ü-
ber Bio-Feedback) das nur 
noch ein extrem niedriger 
bioenergetischer Energiele-
vel körperlich und im Ge-
hirn existiert. Alle Formen 
von Depressionen/Burnout 
sind gegeben. Es führt zur 
totalen Unfähigkeit kreativ 
und mit Energie auf die ver-
änderten gesellschaftlichen 
und beruflichen Umstände 
zu reagieren. 

Fast jeder hat Krankheits-
Symptome 

Diese geistig/körperliche Er-
schöpfung äußert sich in Herz-
Kreislauf-Symptomen, Magen-
beschwerden und in Erstarrung 
der muskulären, motorischen 
Ebene. 

Inzwischen hat sich hierfür 
sogar eine neue Kategorie der 
Psycho-/Neuro-Immunologie 
gebildet. 

Berufstätige wollen nicht 
als „krank“ definiert wer-
den! 

Ein Abholen dieser Zielgrup-
pe unter dem Gesichtspunkt 
echter organbezogener Krank-
heitsbilder kommt für die Per-
sonen nicht in Frage. Ein Arzt-
besuch für einen erfolgreichen, 
erschöpften Steuerberater, ein 
Vorstandsmitglied aus der Fi-
nanzbranche in die Einreihung 
in das Patientengut einer klas-
sischen Arztpraxis wäre für 
diese Menschen eine weitere 
Verstärkung ihrer persönlichen 

Depressionsspirale. Darüber 
hinaus können sie auch gegen-
über ihrer eigenen Umgebung 
überhaupt nicht zugeben, daß 
sie beruflich und persönlich 
angeschlagen sind. Wie anders 
sollte ein Arztbesuch aus dem 
beruflichen und privaten Um-
feld dieser Personen auch ver-
standen werden.  

Mehr Kraft und Kreativität 
für jeden Tag! 

Jede Kommunikationsbot-
schaft kann polar aufgebaut 
werden. Denkbare Formulie-
rungen, entweder 

weniger Depression statt 
mehr Kraft 
weniger Stress/statt unbe-
grenzte Motivation und Kre-
ativität 
statt Entscheidungsunlust 
mehr Lebensfreude und 
Führungsfähigkeit 

Statt geringer Führungsfä-
higkeit mehr Charisma und 
Visionsfähigkeit 

Change-Management heißt 
in der Wirtschaft Schulungs-
prozesse für Führungskräfte, 
Teams, Freiberufler anzubie-
ten, damit diese beruflich und 
persönlich mit schnell wech-
selnden Rahmenbedingungen 
erfolgreich umgehen können.  

Die gewünschten Eigen-
schaften sind Charisma, Visi-
onsfähigkeit, hoher Energiele-
vel, Zugang zu Kreativität und 
Motivation. 

All das wird im Bereich der 
Wirtschaft mit Trainern, 
Buchautoren verbunden wie 
Antony Robbins, Deepak 
Chopra, Gerhard H. Eggetsber-
ger, Gerd Gerken, Reinhard K. 
Sprenger, Vera F. Birkenbihl. 

Diese Trainer beziehen ihr 
Wissen aus typischer Neuro-
wissenschaft, vertreten durch 
Personen in Deutschland, wie 
Prof. Singer, Frankfurt, Prof. 
Gerhard Roth in Bremen, Prof. 
Ernst Poeppel in München, in-
ternationalen Bewusstseinska-
pazitäten wie Antonio R. Da-

masio, Francisco J. Varela, Det-
lef Linke, Bonn sowie Nikolaus 
B. Enkelmann, Königstein. 
Faktisch ist der Bereich, den 
die moderne Psychotherapie 
wahrnehmen müsste, nicht be-
setzt, weil diese meistens sich 
noch mit ideologischen Klein-
kriegen beschäftigt.  

Nimmt sich der Arzt diese 
Zielsetzung vor, kann er inner-
halb eines Zeitraumes von zwei 
Jahren eine extreme Kompe-
tenz aufbauen, die zu einer 
Doppelfunktion führt:  
1. Moderner ganzheitlicher 

Arzt und Anti-Aging-
Spezialist in einer Privat-
praxis 

2. Unternehmerischer Coach 
für Berufsveränderung, Mo-
tivation, Charisma, Ener-
gieoptimierung als Mitglied 
eines Spezialistenteams von 
Unternehmensberatern, 
Rechtsanwälten, Steuerbe-
ratern die in der Wirtschaft 
tätig sind.  

Sich in die Welt der Berufs-
tätigen integrieren! 

In dieser Eigenschaft kann 
der Arzt mit einem geringen 
Raumbedarf in Form eines 
Timesharings als Partner ohne 
Kapital in oben dargestellte 
Unternehmensberatungen, z.B. 
Anwalts-/Steuerberatungs-
Sozietäten, als Berufsfremder 
eintreten und über diese Kon-
takte sein neuartiges Leis-
tungsbild als Persönlichkeits- 
und Motivationstrainer anbie-
ten.  

Er wird sofort eine große 
Nachfrage haben.  

Die Leistung ist in diesem 
Umfeld steuerlich absetzbar, 
weil sie eindeutig betrieblich 
veranlasst ist.  

Der Rat des Arztes hat nicht 
mehr den Geruch von Krank-
heit und dennoch ist für die 
Nachfrage die Sicherheit gege-
ben, dass er jederzeit auf die 
Hintergrundkompetenz dieses 
versierten Privatarztes mit 
Doppelfunktion zurückgreifen 
kann.                                    hjs 

 Steuerliche Fragen der kooperativen Leistungserbringung  
am Modell der Teilgemeinschaftspraxis 

M a r k e t i n g  

Im Rahmen der Kooperation 
mehrerer Beteiligter sind im 
Wesentlichen zwei Komplexe 
zu betrachten. 

Wie sind die Leistungsbezie-
hungen zwischen den Betei-
ligten zu gestalten? 

Die besondere Problematik 
in diesem Bereich beruht dar-
auf, dass neben den beteiligten 
Ärzten/Praxen die Teilgemein-
schaftspraxis als Kooperations-
form steht.  

Damit sind die Leistungsbe-
ziehungen zwischen den Part-
nern und der Teilgemein-
schaftspraxis aus steuerlicher 
Sicht zu würdigen.  

Bei diesen Leistungsbezie-
hungen handelt es sich im We-
sentlichen um folgende Vorgän-
ge:  

Arzt A überstellt der Teilge-
meinschaftspraxis einen Pati-
enten, bei dem er im Rahmen 
der Behandlung in seiner Pra-
xis eine entsprechende Indika-
tion festgestellt hat. 

Arzt B behandelt den Pati-
enten in der Teilgemeinschafts-
praxis und stellt seine Arbeits-
leistung, sein Personal und sei-
ne Geräte zur Verfügung 

Wie wird – mit steuerlicher 
Anerkennung – das Ergeb-
nis der Teilgemeinschafts-
praxis auf die Partner ver-
teilt? 

Diese beiden Fragenkomple-

xe (a. und b.) sind im Zusam-
menhang zu besprechen. 

Die Teilgemeinschaftspraxis 
(in der Rechtsform der Partner-
schaftsgesellschaft) erstellt die 
Rechnung an den Patienten 
und vereinnahmt den Rech-
nungsbetrag.  

Für die Teilgemeinschafts-
praxis ist am Jahresende der 
Überschuss der Einnahmen 
über die Ausgaben gemäß § 4 
Abs. 3 EStG zu ermitteln. Der 

e r m i t t e l t e  
Ü b e r s c h u s s 
wird im Rah-
men der ein-
heitlichen und 
ge so nde rte n 
Feststel lung 
auf die betei-
ligten Ärzte 
verteilt und 
für die Ein-
kommensteuer 
als Gewinn 
aus freiberufli-
cher ärztlicher 
Tätigkeit er-
fasst. 

Gewinnverteilung aus steu-
erlicher Sicht 

Die gesetzliche oder eine an-
dere im Gesellschaftsvertrag 
vereinbarte und tatsächlich 
durchgeführte Gewinnvertei-
lungsregelung zwischen den 
Gesellschaftern ist zwar grund-
sätzlich auch von der Finanz-
verwaltung für die steuerliche 
Gewinnverteilung anzuerken-
nen. Voraussetzung für die 
steuerliche Anerkennung ist 
allerdings, dass die Gewinnver-
teilung betrieblich veranlasst 
und damit angemessen ist.  

Eine betriebliche Veranlas-
sung fehlt, wenn betriebsfrem-
de Erwägungen die Gewinnver-
teilung auf die einzelnen Ge-
sellschafter beeinflusst haben. 
Angemessenheit der Gewinn-
verteilung kann aus der Sicht 
der Finanzverwaltung nur ge-
geben sein, wenn die Leistun-
gen der einzelnen Gesellschaf-
ter (Risiko, Kapitaleinsatz, Ar-
beitseinsatz) in angemessener 
Weise berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus bedarf die 
Gewinnverteilung zur Anerken-
nung grundsätzlich klarer 
schriftlicher Abmachungen, die 
über mehrere Jahre Bestand 
haben, d. h. ein Wechsel in der 
Gewinnverteilung von Jahr zu 
Jahr kann nicht auf steuerliche 
Anerkennung rechnen.  

Keine Rückwirkung 

Dabei müssen sich diese Ab-
machungen und Regelungen 
auf die Zukunft beziehen. Än-
derungen der Gewinnvertei-
lung mit Rückwirkung für ein 
vorangegangenes Wirtschafts-
jahr werden von Finanzverwal-
tung und Rechtsprechung 
grundsätzlich nicht anerkannt. 

Danach ist es notwendig ei-
ne pauschalisierte Gewinn- und 
Verlustverteilung am Jahresen-
de durchzuführen, die nach vor-
her festgelegtem Gewinnvertei-
lungsschlüssel erfolgt. 

Eine solche pauschalisierte 
Gewinnverteilung kann z. B. 
nach Abrechnungsziffern aufge-
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baut werden und für verschie-
dene Gruppen von Abrechnun-
gen jeweils individuelle Ge-
winnverteilungen vorsehen. 

Auf diese Weise kann unter-
schiedlichem Arbeitseinsatz der 
beteiligten Ärzte entsprechend 
Rechnung getragen werden. 

In dieser Gewinnverteilung 
sollte insbesondere der unter-
schiedliche Personal- und Gerä-
teeinsatz des leistungserbrin-
genden Arztes kalkuliert und 
entsprechend berücksichtigt 
werden. 

Die Zuordnung dieser grup-
penbezogenen Umsätze kann 
durch eine statistische   Bu-
chung direkt auf den einzelnen 
Arzt vorgenommen werden, so 
dass jederzeit der (entnahme-
fähige) Anteil des einzelnen 
Arztes identifiziert ist. 

Die sach- und personenge-
rechte Zuordnung der Einnah-
men verlangt eine entsprechen-
de Kennzeichnung/Kontierung 
der Rechnungen, die durch den 
Arzt/Helferin erfolgen muss. 

Kostenstellen-Rechnung 

Bei komplexeren Zusammen-
schlüssen von Ärzten bietet 
sich eine Kostenstellenrech-
nung an, in der jeder Arzt als 
Profit-Center geführt wird und 
Einnahmen sowie Kosten di-
rekt auf die Profit-Center ver-
bucht werden. 

Eine Gewinnverteilung 
könnte gegebenenfalls auch in 
der Weise erfolgen, dass jeder 
Partner einen Gewinnanteil 
erhält, der sich an seinem Bei-
trag für das Ergebnis der Teil-
gemeinschaftspraxis bemisst.  

Beispiel: Der zuweisende 
Arzt A erhält 25 % des Ergeb-
nisses aus der Behandlung des 
Patienten; der behandelnde 
Arzt B erhält korrespondierend 
75 % des Ergebnisses. 

Teilgemeinschaft 
Kein Kapital – Kein Kredit – 
Keine Investition 

In dem gegebenen Fall der 
Teilgemeinschaftspraxis erbrin-
gen die beteiligten  Gesellschaf-
ter keinen Kapitaleinsatz, son-
dern lediglich Ihren persönli-
chen Arbeitseinsatz.  

Eine Gewinnverteilung, die 
sich an dem Arbeitseinsatz der 
einzelnen beteiligten Gesell-
schafter orientiert, ist die ein-
zig mögliche Gewinnverteilung, 
die betrieblich veranlasst und 
damit angemessen ist.  

Gerade eine solche Gewinn-
verteilung ist zwischen frem-
den Dritten frei von außerbe-
trieblichen, persönlichen Erwä-
gungen.  

Bei der Gestaltung der  
Gewinnverteilung sind zwei 
Aspekte wesentlich zu  
beachten.  

Die Gewinnverteilung muss 
im Voraus vereinbart und de-
ren Abwicklung für die Finanz-
verwaltung nachprüfbar sein. 
Danach sind die einzelnen Bei-
träge der Gesellschafter in der 
Buchführung oder in sonstigen 
Aufzeichnungen nachvollzieh-
bar festzuhalten, so dass am 
Jahresende eine zwangsweise 
und nicht mehr variierbare Zu-
rechnung der Gewinnanteile 
auf die einzelnen Gesellschafter 
folgen muss.  

Diese Dokumentation und 
Verfahrensweise muss in einer 
Art und Weise erfolgen, dass 

eine nachträgliche rückwirken-
de Änderung der Gewinnantei-
le aus Sicht der Finanzverwal-
tung auszuschließen ist.  

Verteilung von Gewinnen 

Es muss ferner eine Vertei-
lung von Gewinnen und nicht 
von Umsätzen erfolgen.  

Die einzelnen Gesellschafter 
müssen so genannte Mitunter-
nehmer-Initiative entfalten 
können und so genanntes Mit-
unternehmer-Risiko an der Ge-
sellschaft tragen.  

Danach ist insbesondere eine 
Verlustbeteiligung der einzel-
nen Gesellschafter erforderlich, 
sowie eine Beteiligung an den 
vorhandenen oder sich aufbau-
enden stillen Reserven.  

Stille Reserven können in 
dem vorliegenden Fall insbe-
sondere in der Schaffung eines 
Goodwill durch die Neu-
Akquisition von Patienten ge-
geben sein.  

Die Anteile am Gewinn der 
Gesellschaft dürfen nicht den 
Charakter eines besonderen 
Entgelts für einzelne Leistun-
gen annehmen.  

Es ist daher notwendig, eine 
Gewinnermittlung und Ge-
winnverteilung zu wählen, die 
eine Entkopplung von der ein-
zelnen Leistung gewährleistet. 
Dies dürfte durch die beschrie-
bene Gewinnverteilungsrege-
lung gegeben sein.  

In der Zusammenfassung 
sind daher aus unserer Sicht 
folgende Punkte für die Aner-
kennung der beschriebenen Ge-
winnverteilung wesentlich: 

Die Gewinnverteilung erfolgt 
nach Gesellschafterbeiträgen. 
Diese Gewinnverteilung reprä-
sentiert Überlegungen mit be-
trieblicher Veranlassung.  

Die Gewinnverteilung  
erfolgt wie unter fremden 
Dritten. 

Es bestehen keine außerbe-
trieblichen personenbezogenen 
Erwägungen bzgl. der Gewinn-
verteilung. 

Die Gesellschafter müssen 
Mitunternehmer-Initiative ent-
falten, d. h. an den Entschei-
dungen der Gesellschaft betei-
ligt sein. 

Die Gesellschafter müssen 
Mitunternehmer-Risiko tragen, 
d. h. unter anderem an den 
Verlusten der Gesellschaft so 
wie an den stillen Reserven be-
teiligt sein. 

Maximale Transparenz 

Die Gewinnverteilung und 
die zugrunde liegenden Auf-
zeichnungen müssen so trans-
parent sein , dass die Höhe der 
einzelnen Gewinnanteile nur 
noch durch den Arbeitseinsatz 
bestimmt wird und somit nur 
von der Höhe der einzelnen Ge-
schäftsvorfälle, d. h. Abrech-
nungen, beeinflusst wird.  

Dieses Aufzeichnungsverfah-
ren muss so zwingend sein, 
dass eine Möglichkeit zur rück-
wirkenden Veränderung von 

Gewinnanteilen (Manipu-
lationsverdacht) aufgrund au-
ßerbetrieblicher Erwägungen 
aus Sicht der Finanzverwal-
tung ausgeschlossen ist.  

Eine im Grenzfall einzelfall-
bezogene, das heißt auf den ein-
zelnen Behandlungsfall bezoge-
ne Gewinnverteilung, sollte un-
bedingt vermieden werden, da 
in einer solchen Gewinnvertei-
lung ein umsatzsteuerpflichti-
ges Entgelt seitens der Finanz-
verwaltung gesehen werden 
könnte. 

Abgrenzung  
Gesellschaftsrecht -  
Schuldrecht 

Die besondere Problematik 
im Bereich der Umsatzsteuer 
beruht darauf, dass hier ein 
Gesellschafter (Arzt) eine Leis-
tung an seine Gesellschaft 
(Teilgemeinschaftspraxis) er-
bringt.  

Der Arzt kann daher auf ge-
sellschaftsrechtlicher Basis o-
der auf schuldrechtlicher Basis 
für diese Teilgemeinschaftspra-
xis tätig werden.  

Nur dann, wenn kein unmit-
telbarer Zusammenhang mit 
einer konkreten Leistung des 
Gesellschafters besteht, wird 
ein Gewinnanteil nicht als um-
satzsteuerpflichtiges Entgelt 
gewertet. 

„Verteilt eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts gemäß 
dem Gesellschaftsvertrag den 
gesamten festgestellten Ge-
winn je Geschäftsjahr an ihre 
Gesellschafter nach der Menge 
der jeweils gelieferten Gegens-
tände, handelt es sich – unab-
hängig von der Bezeichnung als 
Gewinnverteilung – umsatz-
steuerrechtlich um Entgelt für 
die Lieferung der Gesellschaf-
ter an die Gesellschaft.“ 

Auch wenn sich die Ausfüh-
rung der Umsatzsteuerrichtli-
nien in diesem Falle auf eine 
GbR beziehen, dürfte diese In-
terpretation auf die Partner-
schaftsgesellschaft unmittelbar 
zu übertragen sein. 

Risiko: Umsatzsteuer 

Danach liegt immer dann, 
wenn der Gewinnanteil nicht 
nach der vermuteten, sondern 
nach der tatsächlich erbrachten 
Gesellschafterleistung bemes-
sen wird, ein zur Umsatzsteu-
erbarkeit führendes Sonderent-
gelt vor. 

Der Arzt als Gesellschafter 
der Teilgemeinschaftspraxis 
kann auf den zu erwartenden 
Gewinnanteil selbstverständ-
lich im Laufe des Jahres Ent-
nahmen vornehmen, die sich 
nach den Regelungen des Ge-
sellschaftsvertrages richten 
müssen. 

Apparategemeinschaft  
als Ausweg 

Soweit die Kosten, die durch 
den Einsatz der Apparate 
durch den leistungserbringen-
den Arzt entstehen, nicht durch 
die pauschalisierte Gewinnver-
teilung angemessen berücksich-
tigt werden können, stellt die 
Apparategemeinschaft eine 
mögliche Alternative der Sach-
verhaltsgestaltung dar. 

Die Apparategemeinschaft 
erbringt gemäß § 4 Nr. 14 Satz 
2 UStG entgeltliche Leistun-
gen, die von der Umsatzsteuer 
befreit sind, wenn die Leistun-
gen gegenüber den Mitgliedern 

der Apparategemeinschaft er-
bracht werden. Leistungen an 
Nichtmitglieder unterliegen 
daher der Umsatzsteuer. 

In dem vorliegenden Fall der 
Teilgemeinschaftspraxis muss 
daher an der einzurichtenden 
Apparategemeinschaft jeder 
der Ärzte/Praxen beteiligt sein. 
Eine bestimmte Beteiligungs-
höhe wird dabei nicht gefor-
dert, so dass eine geringfügige 
Beteiligung ausreichen dürfte. 

Hinsichtlich der Beiträge, 
die von den einzelnen Mitglie-
dern für die Teilgemeinschafts-
praxis auf gesellschaftsrechtli-
cher Basis erbracht werden, ist 
darauf zu achten, dass die Be-
teiligten eine ärztliche Leistung 
im weiteren Sinne erbringen. 

„Tätigkeit als Arzt ist die 
Ausübung der Heilkunde unter 
der Berufsbezeichnung Arzt 
oder Ärztin.  

Zur Ausübung der Heilkun-
de gehört jede Maßnahme, die 
der Feststellung, Heilung oder 
Linderung von Krankheiten, 
Leiden oder Körperschäden 
beim Menschen dient.  

Auch die Leistungen der vor-
beugenden Gesundheitspflege 
gehören zur Ausübung der 
Heilkunde;…“ (Abschnitt 88 
Abs. 2 Satz 1 UStR). 

Diese Tätigkeitsbeschrei-
bung ist für den Arzt, der die 
eigentliche (Behandlungs-) 
Leistung erbringt, unstrittig. 

Leistungsdarstellung des 
einbringenden Arztes 

Der „Akquise-Arzt“ muss 
dagegen neben der Zuweisung 
des Patienten auch eine ärztli-
che Leistung erbringen.  

Diese dürfte darin zu sehen 
sein, dass der Arzt vor der Zu-
weisung des Patienten an die 
Teilgemeinschaftspraxis not-
wendigerweise eine entspre-
chende – gegebenenfalls auch 
fachfremde – Diagnose 
(Feststellung von Krankheiten) 
stellen muss.  

Eine Erstellung der Diagno-
se mit anschließender Überwei-
sung ist aber bereits im her-
kömmlichen Sinne eine sonsti-
ge ärztliche Tätigkeit. 

Wichtig: Dokumentation 

Im Falle der Teilgemein-
schaftspraxis empfiehlt sich zur 
Absicherung für eine spätere 
Prüfung eine detaillierte Doku-
mentation der Diagnoseleis-
tung, die der Arzt – zwar gege-
benenfalls in seinen Praxisräu-
men – aber als Gesellschafter 
der Teilgemeinschaftspraxis 
erbringt.  

Eine Argumentation dahin-
g e h e n d ,  d a s s  d e r  
„Akquise-Arzt“ seine Diagnose-
leistung gesondert von seiner 
eigenen Behandlungsleistung 
in seiner Praxis erbringt, ist 
unplausibel und dürfte gegen 
die Finanzverwaltung nicht 
durchsetzbar sein. 

Risiko  
„Patientenvermittlung“ 

Diese Argumentation der 
Erbringung von Diagnoseleis-
tungen ist auch für die ertrag-
steuerliche Behandlung der 
Konstruktion wesentlich.  

Denn die reine Patientenver-
mittlung ist keine selbstständi-
ge Ausübung der Heilkunde. 
Zur Ausübung der Heilkunde 
zählen nur Handlungen, die 
der Prophylaxe, (Labor-) Diag-

nose, Heilung oder Linderung 
einer Erkrankung zu dienen 
bestimmt ist. 

Die Vermittlung von Patien-
ten – insbesondere, wenn die-
ses gegen jeweils gesondert be-
messenes Entgelt erfolgt – ist 
eine gewerbliche Tätigkeit ge-
mäß § 15. 

Soweit diese gewerbliche Tä-
tigkeit durch einen Arzt als 
Partner einer Gemeinschafts-
praxis erfolgt, ist die Gefahr 
der gewerblichen Infektion im 
Sinne des § 15 Abs. 3 EStG der 
freiberuflichen Einkünfte aus 
ärztlicher Tätigkeit gegeben. 

Ärztliche Tätigkeit als  
Gesamt-Aufwendung 

Wenn der Arzt eine Behand-
lungsleistung für die Teilge-
meinschaftspraxis erbringt, 
nutzt er dazu die eigene Ar-
beitskraft und gegebenenfalls 
Personal- und Sachmittel sowie 
Einrichtungen seiner eigenen 
Praxis bzw. Gemeinschaftspra-
xis. 

Bei nicht nur geringfügigem 
Umfang ist davon auszugehen, 
dass die Finanzverwaltung sich 
auf den Standpunkt stellt, dass 
diese Nutzungen und Leistun-
gen als Nutzungsentnahmen in 
der eigenen Praxis und als Nut-
zungseinlage und Sonderbe-
triebsausgabe in der Teilge-
meinschaftspraxis zu erfassen 
sind. 

Bei Dienstleistungen, die ein 
Mitunternehmer für die Perso-
nengesellschaft im Rahmen 
einer freiberuflichen Praxis, z. 
B. als Steuerberater oder Ar-
chitekt, erbringt, sind die in der 
freiberuflichen Praxis entste-
henden Aufwendungen, so weit 
sie durch die Leistungen für die 
Personengesellschaft bedingt 
sind, Sonderbetriebsausgaben; 
sie sind gegebenenfalls im 
Schätzungswege zu ermitteln. 

Entnommene Nutzung 

Entnommene Nutzungen 
und Leistungen sind mit den 
S e l b s t k o s t e n  ( G e s a m t -
aufwendungen) anzusetzen 
(BFH IV R 170/74 BStBl. II 80, 
176).  

Zu den Selbstkosten gehören 
die anteiligen Material- und 
Lohnkosten, zuzüglich der dar-
auf entfallenden Gemeinkos-
tenzuschläge sowie Finanzie-
rungskosten (BFH X R 57/93 
DStR 98, 887).  

Dagegen ist der Wert der 
eigenen Arbeitsleistung für sich 
nicht entnahmefähig (BFH IV 
R 87/85 BStBl. II 88, 342). 

Die Annahme einer Entnah-
me von Nutzungen führt nicht 
zu einem umsatzsteuerpflichti-
gen Vorgang, da hier zum einen 
kein besonders bemessenes 
Entgelt gegeben ist (Gewinn-
anteil ist bei entsprechender 
Ausgestaltung kein Entgelt; 
vgl. obenstehende Ausführun-
gen) und zum anderen ist Vor-
aussetzung für die Steuerbar-
keit, dass der verwendete Ge-
genstand zum vollen oder teil-
weisen Vorsteuerabzug berech-
tigt hat, gemäß § 3 Abs. 1 b 
UStG. 
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Beispiel: 
Abrechnungsgruppe I: 
Gewinnverteilung 80:20 
Abrechnungsgruppe II: 
Gewinnverteilung 70:30 
Abrechnungsgruppe III: 
Gewinnverteilung 60:40 
Abrechnungsgruppe IV: 
Gewinnverteilung 50:50 


